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Gesetz zur Modernisierung von Verfahren im anwaltlichen und notariellen 
Berufsrecht, zur Errichtung einer Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft sowie 
zur Änderung sonstiger Vorschriften 

 

Im Bundesgesetzblatt (I 2449 ff.) vom 4.8.2009 wurde das „Gesetz zur Modernisierung 

von Verfahren im anwaltlichen und notariellen Berufsrecht, zur Errichtung einer 

Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft sowie zur Änderung sonstiger Vorschriften“ 

vom 30.7.2009 verkündet, das im Wesentlichen am 1.9.2009 (z.T. auch schon früher) in 

Kraft getreten ist.  

 

Die wichtigsten Bestandteile des Gesetzes im Überblick: 

 

1.  

Verwaltungsverfahren und das gerichtliche Verfahren in Verwaltungsstreitigkeiten nach 

der BRAO, dem EuRAG und der BNotO wurden durch Verweisungen auf das VwVfG und 

die VwGO neu geregelt.  

 

So bestimmt § 32 BRAO: 

 
„Für Verwaltungsverfahren nach diesem Gesetz oder nach einer aufgrund dieses 

Gesetzes erlassenen Rechtsverordnung gilt, soweit nichts anderes bestimmt ist, das 

Verwaltungsverfahrensgesetz. Die Verwaltungsverfahren können über eine einheitliche 

Stelle nach den Vorschriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes abgewickelt werden.“ 

 

Und § 112c BRAO lautet: 

 
„(1) Soweit dieses Gesetz keine abweichenden Bestimmungen über das gerichtliche 

Verfahren enthält, gelten die Vorschriften der Verwaltungsgerichtsordnung entsprechend. 

Der Anwaltsgerichtshof steht einem Oberverwaltungsgericht gleich; § 112e bleibt 

unberührt. 
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(2) Die Vorschriften der Verwaltungsgerichtsordnung über die Mitwirkung ehrenamtlicher 

Richter sowie die §§ 35, 36 und 47 der Verwaltungsgerichtsordnung sind nicht 

anzuwenden. Die Fristen des § 116 Abs. 2 und des § 117 Abs. 4 der 

Verwaltungsgerichtsordnung betragen jeweils fünf Wochen. 

 

(3) Die aufschiebende Wirkung der Anfechtungsklage endet abweichend von § 80b der 

Verwaltungsgerichtsordnung mit der Unanfechtbarkeit des Verwaltungsaktes.“ 

 

Die Vorschriften über das anwaltsgerichtliche Verfahren, die auf die StPO verweisen, 

bleiben unverändert.  

 

2.  

Die Zahl von Fachanwaltsbezeichnungen, die zulässigerweise geführt werden dürfen, 

wurde von zwei auf drei erhöht (§ 43c Abs. 1 S. 3 BRAO).  

 

3.  

Es wurde eine unabhängige, bundesweit tätige Schlichtungsstelle der 

Rechtsanwaltschaft eingeführt.  

 

§ 191f Abs. 1, 2 u. 3 BRAO bestimmen hierzu: 

 

„(1) Bei der Bundesrechtsanwaltskammer wird eine unabhängige Stelle zur Schlichtung 

von Streitigkeiten zwischen Mitgliedern von Rechtsanwaltskammern und deren 

Auftraggebern eingerichtet. Die Stelle führt den Namen ‚Schlichtungsstelle der 

Rechtsanwaltschaft’.  

 

(2) Der Präsident der Bundesrechtsanwaltskammer bestellt einen oder mehrere 

Schlichter, die allein oder als Kollegialorgan tätig werden. Zum Schlichter, der allein tätig 

wird, darf nur bestellt werden, wer die Befähigung zum Richteramt besitzt, weder 

Rechtsanwalt ist noch in den letzten drei Jahren vor Amtseintritt war und weder im Haupt- 

noch im Nebenberuf bei der Bundesrechtsanwaltskammer, einer Rechtsanwaltskammer 

oder einem Verband der Rechtsanwaltschaft tätig ist oder in den letzten drei Jahren vor 
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Amtsantritt tätig war. Erfolgt die Schlichtung durch ein Kollegialorgan, muss mindestens 

einer der Schlichter die Befähigung zum Richteramt besitzen; höchstens die Hälfte seiner 

Mitglieder dürfen Rechtsanwälte sein. Nichtanwaltliches Mitglied des Kollegialorgans darf 

nur sein, wer in den letzten drei Jahren vor Amtsantritt nicht Rechtsanwalt war und weder 

im Haupt- noch im Nebenberuf bei der Bundesrechtsanwaltskammer, einer 

Rechtsanwaltskammer oder einem Verband der Rechtsanwaltschaft tätig ist oder in den 

letzten drei Jahren vor Amtsantritt tätig war. Anwaltliche Mitglieder des Kollegialorgans 

dürfen nicht dem Vorstand einer Rechtsanwaltskammer oder eines Verbandes der 

Rechtsanwaltschaft angehören oder im Haupt- oder Nebenberuf bei der 

Bundesrechtsanwaltskammer, einer Rechtsanwaltskammer oder einem Verband der 

Rechtsanwaltschaft tätig sein.  

 

(3) Es wird ein Beirat errichtet, dem Vertreter der Bundesrechtsanwaltskammer, von 

Rechtsanwaltskammern, Verbänden der Rechtsanwaltschaft und Verbänden der 

Verbraucher angehören müssen. Andere Personen können in den Beirat berufen werden. 

Höchstens die Hälfte der Mitglieder des Beirats dürfen Rechtsanwälte sein. Dem Beirat ist 

vor der Bestellung von Schlichtern und vor Erlass und Änderung der Satzung Gelegenheit 

zur Stellungnahme zu geben. Er kann eigene Vorschläge für die Bestellung von 

Schlichtern und die Ausgestaltung der Satzung unterbreiten.“ 

 

Flankiert wird die Bestimmung über die Einrichtung der Schlichtungsstelle durch die 

Statuierung einer Pflicht des Rechtsanwalts zur Mitwirkung in § 56 BRAO, der einen 

neuen Abs. 2 folgenden Wortlauts erhalten hat: 

 
„(2) In Vermittlungsverfahren der Rechtsanwaltskammer hat der Rechtsanwalt auf 

Verlangen vor dem Vorstand der Rechtsanwaltskammer oder einem beauftragten Mitglied 

des Vorstandes zu erscheinen. Das Erscheinen soll angeordnet werden, wenn der 

Vorstand oder das beauftragte Vorstandsmitglied nach Prüfung zu dem Ergebnis kommt, 

dass hierdurch eine Einigung gefördert werden kann.“ 

 

4.  
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Die seit Inkrafttreten des RVG heftig diskutierte Anrechnungsproblematik, nämlich die 

Frage, ob die Geschäftsgebühr auf die Verfahrensgebühr angerechnet wird oder 

umgekehrt, wurde durch einen neuen § 15a RVG gelöst, der lautet: 

 

„(1) Sieht dieses Gesetz die Anrechnung einer Gebühr auf eine andere Gebühr vor, kann 

der Rechtsanwalt beide Gebühren fordern, jedoch nicht mehr als den um den 

Anrechnungsbetrag verminderten Gesamtbetrag der beiden Gebühren.  

 

(2) Ein Dritter kann sich auf die Anrechnung nur berufen, soweit er den Anspruch auf eine 

der beiden Gebühren erfüllt hat, wegen eines dieser Ansprüche gegen ihn ein 

Vollstreckungstitel besteht oder beide Gebühren in demselben Verfahren gegen ihn 

geltend gemacht werden.“ 

 

Das Gesetz finden Sie – in einer sog. Nur-Lese-Version“ – hier 

http.//www2.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl 

 


